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„Villa Meuuv“

PRÄAMBEL

„Der Mensch dieses Zeitalters

kann weder auf Staat oder Ideologie,

noch auf Sicherheit, Vernunft und Fortschritt bauen.

Er hat nur die Kinder.

Sie sind seine Geschöpfe und sein Reichtum, 

sie sind seine einzige Hoffnung. 

Sie sind seine immer gültige Utopie.

Sie erben, was er anrichtet und hinterlässt.

Er kann sie zu unbeschädigten Menschen heranbilden

und

er kann sie zu seinen Opfern machen.

Die Rechte der Kinder sollen allgegenwärtig sein,

sich auf natürliche und selbstverständliche Weise auswirken.

Man sollte sie auswendig kennen

Nicht als Text, sondern als Klartext des Gewissens.

Dass das Kind durch Rechte geschützt werden soll,

ist daher so trostlos wie notwendig.

aus:
Christoph Meckel

Nachwort zu den Internationalen Rechten des Kindes

Heilpädagogische  Lebensgemeinschaft

Marbostel e. V.                         



29614 Soltau, Jagdhaus Marbostel

Wir stellen uns vor

Die Heilpädagogische  Lebensgemeinschaft Marbostel e. V.      ist als gemeinnütziger Verein           am 3. September 1995 gegründet worden. Sitz ist Soltau.

Wir sind Mitglied im Diakonischen Werk Hannover als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege.

1. Vorsitzende ist die Journalistin Renate Wiedemann, Buchholz, die Geschäftsführung und Leitung liegt in den Händen der staatlich anerkannten Heilpädagogin und individualpsychol. Beraterin,  Sigrid Sadowski. 

Die Einrichtung liegt ca. 2 km vom Stadtrand Soltau entfernt, in einem 33.000 m² großen Grundstück mit mehreren Häusern und einer Vielzahl von für die pädagogisch-heilpädagogische Arbeit und für unser  Zusammenleben wichtigen Möglichkeiten.

Die weitgehend durch den Fremdenverkehr bestimmte Stadt Soltau mit den ca. 22.000 Einwohnern liegt „mitten im Herzen der Lüneburger  Heide“ im Städtedreieck Hannover, Bremen, Hamburg. Die Entfernungen betragen jeweils 70 – 75 km.

Soltau verfügt über alle Schulformen und über ein reiches Vereins- und Kulturleben.  Die räum-liche Übersichtlichkeit der Stadt bedingt kurze Wege, um alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen zu können, die für unser Leben in der Lebensgemeinschaft und für die Entwick-lung und Außenorientierung unserer Kinder und Jugendlichen wichtig sind.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung gibt in relativ kurzer Form eine Übersicht über unsere Angebote und Möglichkeiten

In unserer Konzeption entwickeln wir differenzierte fachliche Begründungen für unsere Intentionen und warum wir in der Lebensgemeinschaft so leben und arbeiten, wie wir es eben tun.

Natürlich können solche Ausführungen nicht wirklich wiedergeben, was in der Lebensgemeinschaft geschieht. Deshalb laden wir gern alle Interessenten  zu uns ein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen und  mit uns über unsere Arbeit und unser Leben zu diskutieren.

Soltau,  07.2011

Leistungsbeschreibung

der

Heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Marbostel e. V.

29614 Soltau, Jagdhaus Marbostel, Tel. 05191 99080, FAX 99082

31. Juli  2011

Name der Einrichtung: Heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Marbostel e. V.  

                               Jagdhaus Marbostel, 29614 Soltau

1. Art der Einrichtung  (Kurzbeschreibung):
Die Heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Marbostel e. V.  ist eine Jugendhilfeeinrichtung, in der pädagogisch-heilpädagogische Zielsetzungen vor allem durch eine spezifische Art des Zusam-menlebens verwirklicht werden. Erwachsene und Kinder leben und arbeiten aufeinander bezogen in mehreren Häusern auf einem großen Grundstück unter weitgehender Aufhebung von „Privat“ und „Dienst“.  Eine differenzierte inhaltliche Darstellung – siehe  Konzeption.

Wir leben Pädagogik, indem wir 

-    unseren Alltag so gestalten, dass möglichst alles,  was ein Kind lernen soll, erlebbar gemacht

     wird;

-    bedeutsame Lerngegenstände in den Alltag integrieren (Lernen als Erlebnis);

-    reizvolle  und differenzierte Aktionsfelder, die durch qualifizierte  Erwachsene, räumliche

     und sächliche Bedingungen und ein großes Gelände bereitstellen  bzw. anbieten;

-    Verabredungen und Regeln für alle gelten lassen, („Besonderheiten“ müssen  für alle 

     durchschaubar gemacht, begründet und damit kalkulierbar werden);

-   Verantwortung üben durch  eigenverantwortliche Übernahme von  Aufgaben, vor allem für          

    die  Gemeinschaft im Haus und auf dem Gelände.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gegründet:
als gemeinnütziger Verein im Sept. 1995,





Gesch.Nr.: NZS VR 130259, Amtsgericht Lüneburg


Finanzamt Soltau: 41/210/04743 

Leiterin 

der Einrichtung:
Sigrid Sadowski, 


Staatl. anerkannte Heilpädagogin,


Individualpsychol. Beraterin.

Wir sind Mitglied im Diakonischen Werk der ev. luth. Landeskirche Hannovers e.V.  

als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege.
Platzzahl:                    
-     6 vollstationäre Plätze in der „Familiengruppe“ im Jagdhaus

· 1 - 3 Plätze in Appartements – bei Bedarf - für älter werdende 

Jugendliche im  Landhaus –siehe Anlage, gesondertes  

 Leistungsangebot:
„Individuelle Verselbständigung von jungen Menschen“
Zielgruppe-

Personenkreis

Grundlage der


Unterbringung :
In der Regel §§ 27, 34, 35a, i. V. mit § 41 SGB VIII – KJHG

Aufnahmealter:

3 – 16 Jahre, in Ausnahmen auch ältere Jugendliche, beiderlei Geschlechts. Entscheidend ist das Entwicklungsalter bzw. die heilpädagogische Einflussmöglichkeit und damit Prognose.
Aufnahmekriterien/
-     Entwicklungsstörungen; 

Problembereiche:
-     Wahrnehmungs- u.
    

(incl. 35 a)
-     Beziehungsproblematiken;

· Frühe Störungen

· Reaktive Störungen aus dem familiären Kontext, deshalb 

      besonders häufig nötig: räumlicher Abstand;

· ADSH

· Schulverweigerung, Schulversagen;

· Störungen des Arbeits- und Leistungsverhaltens;

· Teilleistungsstörungen (z. B. Legasthenie);


-     Störungen des Sozialverhaltens;

· Psychosomatische Störungen;

· psychische Behinderungen (§ 35 a): affektive Störungen, Persön-lichkeitsstörungen, emotionale Störungen, depressive Reaktionen...

· Nachfolgebetreuung nach Psychiatrieaufenthalten;

Kindern und Jugendlichen, die nach § 35 a SGB VIII untergebracht sind, finden in der Lebensgemeinschaft strukturell, personell und inhaltlich adäquate Gegebenheiten:

· kleine Gruppen mit bis zu 6 jungen Menschen mit der Möglichkeiten der räumlichen Trennung mit letztendlichem Ziel der Inklusion; 

· grundsätzliche Möglichkeit der Rund-um-die-Uhr-Betreuung;

· mehrfach qualifizierte Mitarbeiter/innen mit heilpädagogischer und Beratungs- Kompetenz;

· intensive Zusammenarbeit mit entsprechenden Förderschulen in der Regel mit wöchentlichen Absprachen. Die Ziele und Methoden der Lebensgemeinschaft sind den Lehrern vertraut. Die meisten Lehrer sind mit uns in vielfältiger Weise verbunden. Gemeinsam arbeiten wir an abgesprochene Erziehungszielen.

· 1:1 – Intensivbetreuung in akuten Situationen im Ferienhaus Schnackenburg;

· bedarfsgerechte Zusammenarbeit mit der KJP-Lüneburg, von der einmaligen Vorstellung bis zu – auch kurzfristigen – hoch-frequenten Kriseninterventionen und  mehrfachen Therapie-Terminen monatlich.
Ausschließende

Kriterien:
-     bedeutsame körperliche und geistige Behinderungen;


-     Suchterfahrungen,  ggf. Klärung im Gespräch.

Einzugsbereich:

Kein festes Einzugsgebiet

 2. Grund- und

Selbstverständnis:
Kinder und Jugendliche werden von pädagogischen Mitarbeiter/innen in einer Familiengruppe betreut. Zusammen mit den Erwachsenen und deren eigenen Familien bilden sie die Lebensgemeinschaft auf unserem Gelände. Dieses soziale System ist für unsere  Arbeit determinierend.
Wir beziehen unser Wertsystem und unser Menschenbild aus dem christlichen Glauben.
-
Jeder Mensch ist als einmaliges Geschöpf Gottes mit  Neugierde  und Interesse an sich und der Umwelt begabt und möchte grundsätzlich sein Leben selbst produktiv gestalten, unabhängig davon, welche endogenen und exogenen Faktoren zu (un)-erwünschten Verhaltensformen geführt haben.

-
Deshalb schaffen wir Bedingungen, die aktive Teilnahme an unterschiedlichen Lebensformen ermöglichen.

-
Die Kinder u. Jugendlichen sollen zunächst in der Lebensgemeinschaft selbst - sobald wie möglich dann aber auch in Vereinen und Gruppen in begleiteter, aktiver Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Möglichkeiten soziale Kompetenz  und darüber Selbstwert entwickeln, denn wir sind zutiefst davon überzeugt: kein Mensch kann auf Dauer – ohne krank zu werden – Bedeutungslosigkeit ertragen.

-
Das führt zu einem für die individuelle Lebensplanung bedeutsamen Gefühl, das eigene Leben gestalten und beeinflussen zu können und damit dafür selbst verantwortlich zu werden/zu sein.

-   Das Leben in der Lebensgemeinschaft wird bewusst als Gegen-modell bzw. Alternative zu Lebensfomen gestaltet,  die Kinder und Jugendliche bisher erlebt haben.

Jeder Erwachsene in der Lebensgemeinschaft muss deshalb als Voraussetzung für das soziale Miteinander nicht nur selbst ein autonomes Wertsystem leben, das am christlichen Weltbild orientiert ist, sondern auch fähig sein, dieses bewusst gestaltet in den Erziehungsprozess einzubringen, um somit unseren Kindern und Jugendlichen und Heranwachsenden Sicherheit und letztlich damit Orientierung zu vermitteln. Deshalb leben die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unserem Gelände. 

Unser christliches Menschenbild findet sich als übergeordnete Leitlinie in allen Aspekten unserer Arbeit und unseres Lebens wieder:

· in der Größe und der Freizügigkeit der äußeren Gegebenheiten;

· in der Art- und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Leben Gestalt geben,  vor allem Konflikte lösen,

· wie Prioritäten gesetzt werden, nach welchen Kriterien entschieden wird, was uns „Wert-voll“ ist, worin wir Sinn des Lebens sehen und wodurch wir  „sinnstiftende Aktionen“ begründen und

· woraus wir ableiten, welche Ziele wir verfolgen müssen (sollten).

3.   Methodische

      Grundlagen:
Wir machen keine Pädagogik, wir leben sie!

Im täglichen Zusammenleben mit Vorbildwirkung; bei Aufzucht und Pflege von Pflanzen  und Tieren werden Fähigkeiten und Lernprozesse angebahnt  wie: Übernahme von Verantwortung, Verlässlichkeit, Entstehung von Beziehungen, Abbau von Ängsten, Entwicklung von Empathie (Nähe und Distanz). 

Hohe Beteiligung der Kinder, Jugendlichen bei allen Prozessen des Zusammenlebens.
Jeweils wichtiges Merkmal dabei ist die unmittelbare Begleitung von Mitarbeiter/innen (personale Nähe). Erfolge, Stagnation und Misserfolge reflektieren wir gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen  in der „Familienkonferenz“.

Das Gelände und die den Kindern zur Verfügung stehenden Räume werden u. a. im Rahmen von zielgerichteten Projekten unter Mitwirkung der pädagogischen Mitarbeiter gestaltet. Die Kinder erleben und erfahren den Sinn von Verantwortung. Wir achten sehr darauf,  dass einerseits keine Überforderung entsteht, andererseits aber auch keine Verwöhnung.
Der Werkraum im Nebenhaus, (Werkbänke, Kleinmaschinen zur  Bearbeitung von Holz, Metall, Arbeit mit Ton, Papier) trägt erheblich zur Motivation bei, Freizeit aktiv und sinnvoll zu gestalten und therapeutisch wirksam Defizite zu bearbeiten. 

Bei Einsatz aller Medien (vor allem elektronischer Medien, die bewusst ein e sehr untergeordnete Rolle spielen) steht die Frage im Vordergrund:

Warum tun wir das, warum lassen wir das zu, was hilft es dem  jungen Menschen? (Wir lassen keine Aktionen zu unter der Feststellung: es wird schon nicht schaden!)
Im engen  Zusammenleben erfahren Kinder und Erwachsene Entlastung im Ferienhaus in Schnackenburg an der Elbe. In Schnackenburg trainieren wir inj besonderer Weise Selbstversorgung, schaffen intensive Erlebnisse, die zu Erfahrungen werden (Begegnungen mit der Natur, Fahrradfahren, Angeln).

Schnackenburg ist für Kinder und Jugendliche ein bekanntes Terrain. Dort verbringen wir nicht nur längere Ferienzeiten, sondern auch viele Wochenenden und Einzelaktionen. 

Für einzelne Kinder und Jugendlichen in akuten Konfliktsituationen  können  wir kurzfristig über eine begrenzte Zeit „Auszeiten“ im Ferienhaus installieren. 

                                    1:1 – Intensivbetreuung in akuten Situationen im Ferienhaus Schnackenburg;

In enger Beziehungsgestaltung zwischen Kind/Jugendlichem und Erwach-senem können hier viele Schwierigkeiten erfolgreich bearbeitet werden (Leistungsangebot und Entgeltvereinbarung erfolgt dem jeweiligen Bedarf entsprechend im Einzelfall).

Es ist für uns dringend erforderlich, 

Grenzen nicht nur zu setzen, sondern Folgen von Grenzüberschreitungen erfahrbar zu machen (z. B. ohne Reinigung des Schwimmbads kein Baden, mit einem „Platten“ kann man nicht Fahrrad fahren, wenn die Kindergruppe, die am Wochenende für das Mittagessen verantwortlich ist, nicht oder nicht ausreichend gekocht hat, tragen alle die Konsequenz).

Damit geben wir eine klare Orientierung unter Vermittlung eines tragfähigen Wertesystems.

Wir stellen ausreichend Spielräume zum „Leben lernen“ zur Verfügung (Tiere, Sport, Garten, Musik, Werkaktivitäten . . .) ein angemessenes Lern- und Leistungsverhalten zu entwickeln.

Sie helfen bei der Erreichung eines Schulabschlusses und  führen zu positiven-

Beruflichen Perspektiven.
4. Struktur des Leistungsbereichs   

4.1 Räumliche Gegebenheiten

Im „Jagdhaus“ stehen den Kindern/Jugendlichen zur Verfügung:

5  Einzelzimmer – Größe 9 – 14 m²) mit eigener Waschgelegenheit im Zimmer, 

   
   sonstige Ausstattung: Bett, Stuhl (Sessel), Schrank, Regal/e, Schreibtisch, Teppich, Blumen, 

    
   Bilder, Gardinen; 

1 Zimmer (Appartement) mit Dusche/Toilette, sonst Ausstattung wie Einzelzimmer;  

1 Esszimmer, in dem auch Hausaufgaben erledigt werden,

1 Wohnzimmer für Gespräche gemütliches Beisammensein;

1 größerer Raum  für Feiern, wenn Gäste am Tisch sitzen und für andere besondere Anlässe; 

1 Küche, Abstellräume und Haushalts- und Büroraum, 

4 Duschen und  2 Toiletten.

In begründeten Einzelfällen werden auch Möglichkeiten des Landhauses genutzt.
In einem   Nebengebäude -  „Villa Meuuv“ - von zusätzlich ca. 120 m² befinden sich ein

· Werkraum/ Werkstatt von ca 45 m² und ein

· Bewegungs- u. Feierraum von ca. 60 m²,

· Spielraum, ca. 18  m²

Darüber hinaus sind  auf unserem Grundstück folgende Möglichkeiten, die wichtige, und damit „betriebsnotwendige“  Medien unserer pädagogisch-heilpädagogischen Arbeit sind:

· Wald- und Rasenflächen: Freilandspiele, Budenbauen, Abenteuerspiele (ca. 20.000 m²),
· Schwimmbad: das Gelände der Lebensgemeinschaft liegt außerhalb der Stadt, Schwimmenlernen und kurzfristiges Baden ist möglich, Reinigung und Pflege des Schwimmbades notwendig.
· ca. 300 Meter asphaltierte Straße zum  Fahrradfahren, Inlinerfahren, Skateboardfahren, Kettcarfahren  . . . 

· Gärtnerei mit Gewächshaus: Erfahren biologischer Zusammenhänge, Übernahme von Verantwortung, Entwickeln von Beziehungen zur Natur

· Kapelle: in einem besonders geschützten „Stilleraum“ finden wir uns zusammen, um besonders belastende und auch besonders erfreuliche 

Erlebnisse zu bedenken und in ihren Auswirkungen für unser 
Zusammenleben zu reflektieren.

· Fußballplatz: Auf einem gepflegten Platz wird Fußball nach geltenden Regeln gespielt.

· ca 30 m² große Sandkiste: da unsere Altersstruktur in der Regel jüngere Schulkinder bis zu jungen Erwachsenen erfasst, wird die Sandkiste auch von älteren Kindern als „Nachholmedium“ genutzt, indem sie den Jüngeren „helfen“, können sie eigene Bedürfnisse „verdeckt“ befriedigen und so Entwicklung nachholen.
Räumlichkeiten und Gelände sind so angelegt, dass die Kinder ihre Freunde mitbringen können, die auch in den Alltag integriert werden. Diese Öffnung nach außen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Junge Menschen  kommen in der Regel zu uns  mit einem erheblichen Bedürfnis nach Bewegungsmöglichkeiten im Freien, die  ihnen - zumindest zu Anfang – möglichst weitgehende Konfliktfreiheit sichern. Dafür steht unser großes Gelände zur Verfügung.

4.2 Mitarbeiter/innen  







tarifliche Regel.

1,0
Staatl. anerkannte Heilpädagogin

0,7   heilpäd. Arbeit

E 10








0,3   Leitung 
1,0
Sozialp./Dipl. Pädagogin, (Sonderpäd.)
         (stellvertr. Leitung)

E 9

1,0
Erzieher     (mit handwerklichen Fähigkeiten)




E 7

1,0
Dipl. Sozialp., Heilpädagoge




                      E 8

0,5
Handwerker mit Ausbildereignungsprüfung*)





E 3
0,8
Hauswirtschafterin,







E 3

auch Hauspflege u.  Kochen mit Kindern





0,5
Haushaltshilfe
*)z. B. Tischler, Schlosser, Gärtner etc. in verantwortlicher Zusammenarbeit mit einer pädagogischen Fachkraft.
Für Sonderaktionen (Musikunterricht, workshops) beauftragen wir  Honorarkräfte, siehe auch 5.1.
Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die z. Zt. angestellt sind, verfügen über weitere Qualifikationen wie Tischler, Werkzeugmacher, Heilpädagogik, Sprachheilpädagogik, Transaktions-analyse, individualpsychologische Beratung.

Die Lohn- u. Leistungsabrechnung erfolgt über vertragliche Bindung an einen  Steuerberater;  

Supervisionen  (monatl. 2 Stunden),  Fallbesprechungen und Beratung (ca. 5 x jährlich 2 – 3 Stunden) durch einen externen Supervisor; 

Teamgespräche finden wöchentlich statt, (1 – 2 Stunden).

5.  Grundleistungen

Für unsere heilpädagogische Arbeit haben wir sehr bewusst das „Jagdhaus Marbostel“ in dieser Größe am Rande der Stadt Soltau ausgesucht, woraus sich sehr spezifische Möglichkeiten ergeben, (siehe auch Lageplan in der Anlage und Konzeption).

5.1 Inhalte der Regelleistungen

-           koedukative  und altersgemischte Erziehung;

-  
24-stündige familienähnliche Betreuung der Kinder durch konstante Bezugspersonen durch das Zusammenleben aller in der Lebensgemeinschaft ohne Schichtdienst;

-  
Vollwerternährung, mit hoher Beteiligung von Kindern und Jugendlichen;
-
tägliches gemeinsame Essen in gestaltetem Rahmen;
- 
bei Neigung und Fähigkeit: Mitgliedschaft in Sportvereinen (Basketball, Tischtennis, Fußball, 

Volleyball, Reiten, Golfen…)  

-
Lernen eines Musikinstrumentes, unter Einsatz eines externen Musiklehrers, der zu uns ins 
Haus kommt, Gruppen oder Einzelunterricht, (wö. 1 – 2 Stdn.);
-           gemeinsames Singen und Musizieren;
-
handwerkliches Arbeiten; (Bauen von Spielzeug, Kleinmöbeln, Vogelkästen, Skulpturen . . )

-           Teilnahme und Mitarbeit der Jugendlichen in Jugendgruppen der Kirchengemeinde; 


-  
ausgedehnte Radtouren und andere „erlebnispädagogische“ Aktionen: (Besuche von Tierpark, Vogelpark, Museen); 

-
regelmäßige Ferienfahrten mit externen Jugendgruppen;

-
Erlebnis intensive Ferien und Wochenenden im Ferienhaus Schnackenburg an der Elbe;

-
Elternarbeit, wöchentliche Telefonate, Gespräche bei regelmäßigen Besuchen in der Lebens-gemeinschaft (in der Regel 1 x monatl.), Fahrdienst für Eltern, um die Anreise vom Bahnhof zur Einrichtung zu erleichtern, Anbahnung und Begleitung von möglichst konfliktfreien Kontakten zwischen Eltern und Kindern/Jugendlichen;

-
„Familienkonferenzen“, 14-tägig 1 – 2 Stdn.;

-
intensive schulische Betreuung, soweit über mehrere Monate erforderlich – siehe 5.3: individuelle Sonderleistungen;

-           intensive Hausaufgabenbetreuung;

-      
künstlerische Aktivitäten (  Workshops mit Künstlern im Bereich: Metall, Ton, Stein, Papier/ 
Pappe etc., 3 – 4 mehrtägige Aktivitäten jährlich ; 

-
Gruppen- und Einzelsupervision der Mitarbeiter/innen, 1 x monatl. 2 Stdn.;

-
regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen, z. Zt. Langzeitfortbildungen für 2 Mitarbeiter-/innen in TA.

5.2 Sonderaufwendungen im Einzelfall 
Folgende Sonderaufwendungen auf den Einzelfall bezogen werden im Rahmen der Jahrespauschale von z. Zt. € 1400,- erbracht:

· Sonderbewilligungen;  (z. B. Fahrrad oder Mofa,)

· Beihilfen zu Konfirmation/Kommunion;

· Klassenfahrten;

· Lernmittel;

· laufende Bekleidungsergänzung;

· Beihilfe für Ferienfahrten;

· Weihnachtsbeihilfe;

Darüber hinaus werden folgende individuelle Sonderleistungen vorgehalten und nach Abstimmung mit dem jeweiligen Jugendhilfeträger  Einzelfall bezogen abgerechnet:

· Psychologische Tests zur Absicherung der heilpäd. Betreuung 
· Therapien (soweit die Übernahme durch Krankenkassen o. ä Träger nicht erfolgt) 

-           Übernahme von Institutionskosten (z. B. Besuch eines Kindergartens oder  der 

Waldorfschule als Förderschule für sozial-emotionale gestörte Kinder und Jugendliche)

-
Erstausstattung bei Wechsel des Hilfeangebotes; (z. B. Übergang zur Verselbständigung, Beginn einer Lehre . . .)
· Heimfahrten;

· Taschengeld;

· aktives Beziehungstraining im Ferienhaus Schnackenburg;

· Probewohnen.
5.3 Individuelle Sonderleistungen
Wir haben besonders viel Erfahrungen und Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche, die in der Schule gescheitert sind,  zu fördern und ihnen – wieder -  den Einstieg in eine Regel- oder Förderschule zu 

ermöglichen. Das gilt auch und gerade für solche Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Verhaltens- und Leistungsgründen ausgeschult wurden, obwohl sie noch schulpflichtig sind.

In einem differenzierten Stufensystem von Einzelförderung und Leistungsforderung wird in enger Zusammenarbeit mit den (zukünftigen) Schulen Entwicklung initiiert, die  die schulische Integration zum Ziel hat, (siehe auch 5.1).

Dazu gehören besonders       

· Begleitung auf den Schulwegen

· teilweise oder vollständige Teilnahme am Unterricht einer mit der 

      Schule abgesprochenen, sukzessiven Form;

Wenn mögliche Konfliktsituationen in ihrem Risiko für alle Beteiligten kalkulierbar sind, werden  Verhaltensspielräume der Kinder und Jugendlichen nach Rücksprache mit allen Beteiligten erweitert. 

6. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung
6.1 Strukturqualität   (siehe 4.1)
6.1.1 Personelle und strukturelle Gegebenheiten (siehe 5.1)

· Personelle Kontinuität,

· Funktionale, keine strukturelle Hierarchie

· Familienkonferenzen, 14-tägig, ca. 2 Stdn.
· Dienstbesprechungen, wöchentlich,
· Fallbesprechungen, mindestens 1 x monatl., ca. 2 Stdn.
· Supervisionen, 1 x monatl., 2 Stdn.,
· Fortbildungen,

· Elterngespräche bei uns im Haus, 1 x monatl. Oder nach Bedarf,
· individuell bearbeitete Beurteilungsbögen mit Selbst- und Fremdeinschätzung

6.2 Die Eingangsqualität läuft grundsätzlich nach einem etabliertem Aufnahmeprocedere
      ab:

1. Anfrage durch Jugendamt (manchmal durch Eltern), in der Regel telefonisch

· grundsätzliche Klärung der Platzsituation,

· grundsätzliche Klärung der Aufnahmemöglichkeit durch Kurzdarstellung der Problemlage. 

2. Zusendung  von Unterlagen vom anfragenden Jugendamt an die Lebensgemeinschaft  wie 

-     Erstbericht Jugendamt bzw. 

· letzter Entwicklungsbericht,

· Bericht der Erziehungskonferenz,

· Schulbericht,

· ggfs. Unterlagen der Psychiatrie o.ä..

3. Erster persönlicher Kontakt durch Besuch in der Lebensgemeinschaft des Jugendamtes mit  Eltern, Erzieher (andere Einrichtung, Psychiatrie?) mit Kind/Jugendlichen unter   der Fragestellung: ist eine Aufnahme denkbar? – In der Regel anschließend einige Tage Bedenkzeit für alle Beteiligten.  

4. „Probewohnen“ – meistens einige Tage oder  ein Wochenende in der Lebens-gemeinschaft. Differenzierte Beobachtungen im Zusammenleben und in unterschiedlichen Situationen,  zur Beantwortung spezifischer Fragestellung des Jugend-amtes bzw. der Eltern. Zunächst Rückführung des Kindes/Jugendlichen.

5. Kurzfristige Klärung der Aufnahme – Nichtaufnahme in der Familienkonferenz 
und unter den Mitarbeitern der Lebensgemeinschaft, differenzierter Bericht an das Jugendamt mit Darstellung der Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven in der Lebens-gemeinschaft.  Klärung/Sicherstellung der erforderlichen Beschulung des jungen Menschen. 

Begleitung des Aufnahmeprozesses durch externe bzw. Beratung bzw. Supervision.
6. Aufnahme mit Zielperspektiven oder Ablehnung mit Begründung, in der Regel mit weiteren Empfehlungen aus unserer Sicht..

7. Zeitnahe Vereinbarung eines Hilfeplangespräches.

6.3 Qualität unter besonderen Bedingungen

- Ein großes Gelände, auf dem ohne Reibungsverluste (z. B. mit Nachbarn) Kinder und Jugendliche  Freiräume erhalten, um sich ausprobierend in einem schlüssigen Lebenskonzept entwickeln zu 

können;

- Pädagogik wird somit gelebt und nicht „gemacht“;
Gebäude mit sinnvollem Platzangebot mit Einzelzimmern und einer bewusst harmonisch-schöner Ausstattung als einer spezifischen Form „ästhetischer Kommunikation“, respektvoller Umgang mit dem Umfeld;
- kontinuierliche, kontrollierte Erweiterung der Verantwortungsentwicklung der Kinder 

und Jugendlichen für „ihren“ Lebensbereich und für die Gemeinschaft (bewusste Hilfe zur Entwicklung einer Identifikation mit ihrem Umfeld und eines tragenden „Wir-Gefühls“, so dass Wert-Empfänglichkeit und Wert-Gestaltungsfähigkeit entsteht); 

6.4  Entwicklung der Prozessqualität
Wir wenden ein System zur Überprüfung von  Zielvereinbarungen und Absprachen an, damit z. B.:

Ziele aus den Hilfeplänen für den Alltag  durch Operationalisierung greifbar werden, das geschieht:

- in den „Familienkonferenzen“;
alle Erwachsenen und Kinder der Lebensgemeinschaft nehmen daran teil, generell vereinbarte Absprachen werden überprüft, Zielvereinbarungen für jedes Kind aus dem Protokoll abgerufen, beurteilt, weiterentwickelt;

- in den protokollierten Einzelgesprächen
werden über die Familienkonferenz hinaus in gestalteten Gesprächssituationen gezielt  Problemlagen angegangen, die Kinder und Jugendliche  gern in der Zweier- bzw. Dreierbeziehung geklärt haben möchten. Hier spielt auch in besonderer Weise  die Aufarbeitung der eignen Geschichte (Biografiearbeit) eine große Rolle. Erfahrene Heil- und Dipl.-Pädagogen des Teams stehen dafür zur Verfügung;
- in Struktur und Ordnungsprinzipien:

starke Strukturierung des Tages und Ritualisierung der Lebensrhythmen zur Bewältigung 

lebenspraktischer  Aufgaben mit intensiver, unmittelbarer Begleitung und täglicher Überprüfung;

- in Zwischenberichten an Jugendamt und ggs. Eltern:

Unabhängig von den Berichten und sonstigen Vorbereitungen zu den Hilfeplangesprächen verfassen

wir in unregelmäßigen Abständen Mitteilungen über den jeweiligen Entwicklungsstand, Besonder-heiten in der Entwicklung, vor allem auch über erfreuliche Tatbestände (Entwicklungsfortschritte). So 

sind alle (Eltern, Jugendamt,…) darüber informiert, wie sich das Kind bei uns entwickelt hat und welche Perspektiven sich weiterhin ergeben können;

- in den Teamsupervisionen: 

Die Aufgabe, die jeder Erwachsene übernimmt, welche Bedeutung jede/r einnimmt,   wie sie/er seine Persönlichkeit entwickeln und einbringen kann, wie jede/r mit der Einmaligkeit seiner Person  wirkt, und welche individuellen Fortbildungen wahrgenommen werden, Formen der Zusammenarbeit – sind Themen der regelmäßigen Supervision, darüber hinaus finden regelmäßig Fallbesprechungen, vor allem in der Prozessbegleitung im Aufnahmeverfahren statt, geleitet durch einen erfahrenen Supervisor und Transaktions-Analytiker (TA);

- in der  Fortbildung;

jede pädagogische Mitarbeiterin, jeder pädagogische Mitarbeiter absolviert mindestens einmal jährlich eine Fortbildung oder Fachtagung;. 

- Wirtschaftberatung durch Steuerprüfer;

- Beratung durch das Diakonische Werk Hannover und ggf. durch externe Berater.
Soltau, April 2011

Sigrid Sadowski

Horst Kuklau
Tessa Sadowski-Breyer

Anlage 1
zur Leistungsbeschreibung der 
Heilpädagogischen Lebensgemeinschaft Marbostel e. V. – Juli  2011

Leistungsangebot 

„Individuelle Verselbständigung von jungen Menschen“

Vorbemerkung
Da wir in der Lebensgemeinschaft vor allem über das Medium „Beziehung“ arbeiten, (wir verstehen uns  als Langzeiteinrichtung), gehen wir davon aus, dass für eine „Individuelle Verselbständigung“ in der Regel nur junge Menschen  infrage kommen, die bereits mehrere Jahre in der Lebensgemeinschaft gelebt haben, wo unsererseits die Perspektiven und Prognosen einer entsprechenden Maßnahme zur Verselbständigung relativ gut ein zu schätzen sind. Die in jedem Fall sehr individuellen Maßnahmen werden

· strukturell,

· inhaltlich und
· personell
mit den Kostenträgern abgesprochen.
Ziel des Angebots
Mit diesem Angebot bieten wir einen Übergang in die eigenständige Lebensführung in relativer Unabhängigkeit  an. 
In mehr oder weniger enger Anbindung an die Lebensgemeinschaft werden bereits erworbene bzw. angebahnte Fertigkeiten und Fähigkeiten und vor allem soziale Kompetenzen gefestigt und weiter entwickelt. Dies geschieht zunächst in Appartements auf dem Gelände der Lebensgemeinschaft. Die Anmietung von kleinen Wohnungen im örtlichen Einzugsbereich mit oder ohne Begleitung ist bei entsprechender Indikation erfolgt gfs. kurzfristig.

Platzzahl:  1 – 3 Plätze
Zielgruppe
Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die bereits Grundlagen zur Selbstständigkeit in der Lebensgemeinschaft erworben haben.

Strukturelle Gegebenheiten

Die gute Feinsteuerung der Anbindung oder Loslösung von jungen Menschen an Möglichkeiten der Lebensgemeinschaft lässt ein sehr individuell gestaltetes Hilfesystem zu, das auch individuell mit den Kostenträgern vereinbart wird.

Im Landhaus haben wir räumliche Gegebenheiten geschaffen, wo bis zu 3 Jugendlichen/jungen Erwachsenen in Einzelappartements mit eigener Küche und Bad oder in einer gemeinsamen Wohnung begleitet auf die Selbständigkeit außerhalb der Lebensgemeinschaft vorbereitet werden können.

Inhaltliche Faktoren

Entsprechend der individuellen Möglichkeiten der jungen Menschen werden Lernprozesse initiiert. 

Hierbei erfährt der junge Mensch entsprechende Anleitung durch pädagogische Mitar-beiter/innen:

· Gestaltung und Reinigung des eigenen Wohnbereichs;

· leibliche Versorgung, Körper- und Wäschepflege, Einkauf und Verwendung von Lebensmitteln;
· Kontakt mit Behörden, Schulen (z. B. BBS, Agentur f. Arbeit), Lehrstellen, Erledigung der sich daraus ergebenden Aufgaben;
· Einkauf und Verwaltung der zur Verfügung gestellten Barmitteln;
· Freizeitgestaltung und Anbindung an Außenaktivitäten;
· Kontakte und Beziehungspflege zur Ursprungsfamilie.
Wichtig für den jungen Menschen kann auch sein, dass er – zeitlich begrenzt – noch eine familiäre Anbindung und damit einen besonderen Schutz in der Lebensgemeinschaft erfährt. Die Loslösung von der Lebensgemeinschaft i. S. der weiteren Außenorientierung mit Wohnungswechsel bleibt Ziel und  kann jederzeit, je nach Entwicklung und Selbstän-digkeitsgrad erfolgen, unter Begleitung durch Mitarbeiter/innen der Lebensgemeinschaft.
Personelle Voraussetzungen

Für die Betreuung der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen werden nur pädago-gische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einschlägigen beruflichen Erfahrungen einge-setzt. Sie haben vielfältige Verbindungen und Bindungen zur Lebensgemeinschaft wie z. B. gemeinsame Supervisionen, Teilnahme an Veranstaltungen etc..

Bei einer maximalen Belegung von 3   Plätzen ist eine 0,5-Erzieher-Stelle vorgesehen.

Das Entgelt und der personelle Einsatz für diese Maßnahme wird mit dem Kostenträ-

ger individuell entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse des Betreuten vereinbart.

Fachliche Standards

Das in der Lebensgemeinschaft gültige Grund- und Selbstverständnis (Seite 5) wie auch die Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und –sicherung (Seite 10) gelten für dieses Angebot entsprechend. 

Dennoch werden die Kinder und Jugendlichen, die in der Lebensgemeinschaft wohnen lernen, dass mit Zunahme von Verantwortung für das eigene Leben auch andere Freiheiten möglich sind.

